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IN DIESEM HEFT

Liebe Leserin, lieber Leser

Am 28. November stimmen

wir über die

Neugestaltung des Finanzausgleiches

ab. Im an sich

sinnvollen Paket mit

eingeschnürt sind markante

Auswirkungen im Behindertenbereich.

Die Institutionen erhalten statt

Bundessubventionen künftig Kantonsbeiträge,

sofern die NFA angenommen wird.

Behindertenverbände - auch Curaviva - versuchen

mit Plakatkampagnen auf ihre Anliegen

aufmerksam zu machen. Wir lassen in dieser

Nummer prominente Gegner und

Befürworter argumentieren.

Im Kanton Zürich wird eine Motion

eingereicht, die eine Rechtsgrundlage bei

den Tarifen in Alters- und Behinderteninstitutionen

verlangt. Grund sind diverse

Forderungen, die bei der unabhängigen

Beschwerdestelle für das Alter Zürich-

Schaffhausen eingegangen sind.

Die Invalidenversicherung zieht die

Kostenbremse und bezahlt Ergotherapie nur

noch nach einem unabhängigen pädiatrischen

Gutachten - maximal 40 Einheiten

pro Jahr. Nach einer nicht geglückten

Kommunikation der «ab sofort» gültigen Regelung

waren viele Heimleiter verunsichert,

andere gar nicht informiert. Die IV klärt nun

die Situation und gewährt eine schrittweise

Umsetzung. Sicher ist: Die

grundsätzlich verständliche Massnahme bringt

deutlich mehr administrativen Aufwand.

Diese Nummer der Fachzeitschrift ist

wiederum von politischen Themen

geprägt. Machen Sie sich selbst ein Bild über

die Themen, welche einschneidende

Änderungen mit sich bringen werden. Beteiligen

Sie sich an den Diskussionen. Gehen

Sie an die Urne.

Robert Hansen
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